
 

 

L a n d r a t s a m t  S t a r n b e r g  •  P o s t f a c h  1 4  6 0  •  8 2 3 1 7  S t a r n b e r g  

 

 

Fachbereich Umweltschutz 

Öffnungszeiten: Bitte innerhalb der Zeiten 

Mo., Di. u. Do. 7.30 - 18.00, Mi. 7.30 - 14.00 

Fr. 7.30 - 16.00 einen Termin vereinbaren 

Ansprechperson Herr Küspert 

Zimmer-Nr.  OG.235 

Durchwahl -77 367 

Telefax -11 367 

martin.kuespert@lra-starnberg.de 

Ihre Zeichen / Ihre Nachricht vom 

 

Bitte in der Antwort angeben 

502.6-PG-See 

Starnberg 28.10.2022 

Bekanntmachung nach § 5 Absatz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

Der Grundstückseigentümer der Fl.-Nrn. 545, 545/3, 547, 533 und 553, Gemarkung Oberalting-Seefeld, 

Gemeinde Seefeld, hat beim Landratsamt Starnberg die Plangenehmigung für den Gewässerausbau 

des Gebelsrieder Graben beantragt (gemäß § 68 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz – WHG). 

Geplant ist die Offenlegung des Gebelsrieder Graben auf ca. 450m Länge in einem neuen, mäandrie-

renden Bachbett mit unterschiedlichen Strukturelementen. 

Weiterhin soll eine 650 m2 große, aus Grundwasser gespeisten Flachwasserbank angelegt werden. 

Eine Verbindung zum neuen Bachlauf besteht nicht. 

Für das Vorhaben wurde anhand einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls (gemäß § 7 Abs. 1 

i.V.m. Anlage 1 Ziffer 13.18.2 UVPG) festgestellt, dass keine Pflicht zur Durchführung einer Umwelt-

verträglichkeitsprüfung besteht. 

Ausschlaggebend für das Nichtbestehen der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeits-

prüfung ist, dass weder die Hydromorphologie noch das Gewässerprofil des Gebelsrieder Grabens 

verschlechtert werden und die Zahl der vorkommenden Lebensraumtypen erhöht werden. Bei Ein-

haltung der im Plangenehmigungsbescheid festgesetzten Inhalts- und Nebenbestimmungen sind 

keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen aufgrund des Gewässerausbaus zu erwarten. 

Nach § 5 Absatz 2 UVPG wird dieses Ergebnis hiermit bekannt gemacht. Die Feststellung über das 

Unterbleiben einer Umweltverträglichkeitsprüfung ist nicht selbständig anfechtbar. 

 

gez. 

Küspert 

 

veröffentlicht im UVP-Portal am 28.10.2022 

Hausadresse: 
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